
Beschluss: 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Rat, wie folgt zu 
beschließen:  
 
Der Rat 
 
1.  fasst zu den während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB und § 4 (2) 

BauGB eingegangen Stellungnahmen die vorliegenden Beschlüsse, 
 

2. beschließt den vorliegenden Entwurf der 1. Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Wb 08 in der Ortschaft Walberberg einschließlich Vorhaben- und 
Erschließungsplan, der vorliegenden Textlichen Festsetzungen und der vorliegenden 
Begründung gemäß § 10 BauGB als Satzung. 

 


